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gehören — so kommt nur die eigene Verantwortlichkeit 
des Kindes in Betracht. Da dieses nicht selbst Vertrags
partner ist, ergibt sich seine materielle Verantwortlich
keit aus den §§330, 348 Abs. 2 ZGB. Dabei ist aber die 
Vertragsbeziehung des Betriebes zu den Eltern insoweit 
in die Beurteilung einzubeziehen, als dadurch der Betrieb 
verpflichtet ist, durch seine Erziehungsarbeit während der 
Ferien Veranstaltung schadenstiftendem Verhalten der 
Kinder vorzubeugen. Deshalb kann das Kind einem Er
satzanspruch des Betriebes eine Mitverantwortlichkeit 
(§341 ZGB) durch Vertragspflichtverletzung entgegenhal
ten. Außerdem trägt der Betrieb auch das Risiko eines der 
Ferienerholung angepaßten Erziehungsprozesses.

Rchtsfolgen bei Schäden, die Schüler
während Ferienveranstaltungen erleiden 

Wird durch Pflichtverletzungen von Mitarbeitern der Trä
ger der Ferienveranstaltungen ein Schüler geschädigt, so 
ist der Betrieb oder die Organisation als Vertragspartner 
verantwortlich, wob« gemäß § 82 Abs. 3 ZGB der Schüler 
unmittelbar berechtigt ist, weil vertragsgemäß ihm die 
Leistungen des Betriebes zugute kommen sollen. Die El
tern können als gesetzliche Vertreter im Namen des Kin
des oder im eigenen Namen (§43 FGB) Ersatzansprüche 
wegen Vertragspflichtverletzung erheben. Solche Ansprü
che ergeben sich bei den typischen Fällen der Sachbeschä
digung (oder des Verlusts) bzw. der Gesundheitsschädi
gung des Schülers aus § 92 ZGB. Die Schadenersatzfolge 
wird gemäß §93 ZGB in den §§330 ff. ZGB weiter aus
gestaltet9

Da der Betrieb Vertragspartner ist und durch seine 
Mitarbeiter die Erfüllung des Vertrags bewirkt, bedarf es 
keiner besonderen Regelung, daß er und nicht der pflicht
widrig handelnde Helfer verantwortlich ist Er kann sich 
nur nach §334 ZGB entlasten, also durch den Nachweis, 
daß die Entstehung des Schadens unbeeinflußbar war. Da
durch wird der Betrieb angehalten, bei der Organisation 
von Ferienveranstaltungen Überlegungen zur Gewährlei
stung von Ordnung und Sicherheit in alle vom pädagogi
schen Ziel bestimmten Vorbereitungsmaßnahmen einzu
beziehen. Das ist eine allgemeine Vorsorgepflicht (§323 
ZGB) und zugleich eine Vertragspflicht gegenüber den 
Eltern.

Der Versicherungsschutz des Betriebes aus der freiwil
ligen Haftpflichtversicherung besteht, obwohl die Ferien
betreuung eine vertragliche Leistung ist, weil der allge
meine Ausschluß für Ersatzansprüche aus vertraglichen 
Leistungen sich bei Ansprüchen von Bürgern grundsätzlich 
nur auf Schäden „an den von den Betrieben hergestellten 
oder gelieferten Sachen oder Arbeiten“ bezieht (§1 Abs. 3 
Buchst, d der entsprechenden Bedingungen).

Für die Verluste von Sachen der Schüler in Ferienlagern 
gelten u. E. die allgemeinen Verantwortlichkeitsvorausset
zungen. Die verschärfte Haftung der Hotels, Erholungs
heime usw. (§215 ZGB) läßt sich nicht auf die Gemein- 
schaftsunterbringüng in einer Ferieneinrichtung für Kin
der an wenden. Hier bestehen vielmehr — ausgehend vom 
Inhalt und Sinn der Feriengestaltung — eigenständige Si
cherungspflichten der Trägerbetriebe aus dem Vertrag mit 
den Eltern. Deshalb sind klare Festlegungen in den Lager
ordnungen usw. darüber anzustreben, welche Pflichten die 
Schüler ihrem Alter entsprechend selbst bei der Verwah
rung ihrer Sachen haben, wie sie dabei zu beaufsichtigen 
sind und für welche Sicherungen der Betrieb sorgen muß. 
Die Festlegungen müssen den jeweiligen Bedingungen der 
Veranstaltungen entsprechen. Pflichtverletzungen des Be
triebes ziehen nach den allgemeinen Voraussetzungen 
(§§ 92, 93, 334 ZGB) die materielle Verantwortlichkeit 
nach sich, für die nach § 1 Abs. 4 der genannten Haft
pflichtversicherungsbedingungen Versicherungsschutz ge
währt wird.

Für Gesundheitsschäden, die Schüler während der Teil
nahme an Ferienlagern der Betriebe bzw. der gesellschaft
lichen Organisationen erleiden, besteht neben dem gene

rell bestehenden Unfallversicherungsschutz durch die So
zialversicherung10 eine zusätzliche Unfallversicherung 
durch die Staatliche Versicherung der DDR. Sie ergibt sich 
aus § 7 Abs. 1 Buchst, d der AO über die Bedingungen für 
die Pflichtversicherung der staatlichen Organe und Ein
richtungen. Daß auch die in Lagern der Betriebe und 
Organisationen untergebrachten Schüler im Rahmen der 
Versicherung der staatlichen Organe geschützt werden, ist 
Ausdruck dafür, daß die Betriebe und Organisationen mit 
der Feriengestaltung zugleich Aufgaben im gesamtgesell
schaftlich garantierten Erziehungsprozeß wahrnehmen.

Ferienveranstaltungen in den Städten und Gemeinden

Derartige Ferienveranstaltungen werden vor allem für 
Schüler ab Klasse 5 organisiert. Dabei gewährleisten die 
örtlichen Räte, daß die ihnen unterstellten Einrichtungen 
(z. B. Theater, Museen, Klubhäuser) eigenverantwortlich 
Ferienveranstaltungen für die Schüler planen und durch
führen. Die bei der Teilnahme an solchen Ferienveranstal
tungen entstehenden Rechtsverhältnisse werden somit 
grundsätzlich nicht zwischen Schülern und örtlichen Räten, 
sondern zwischen Schülern und den jeweiligen Einrich
tungen begründet.11 Die unterschiedlichen Aufgaben, die 
dabei von den beteiligten Einrichtungen der Kultur, der 
Bildung, der Naherholung, der Wissenschaft und des 
Sports zu erfüllen sind, und die Unterschiede in der 
Struktur, der Finanzierung usw. lassen noch keine gene
rellen Aussagen über den Rechtscharakter dieser Bezie
hungen zu. Insbesondere ist zu beachten, daß die Nutzung 
staatlicher und gesellschaftlicher Einrichtungen durch Bür
ger gegenwärtig rechtlich noch unvollkommen ausgestal
tet ist und auch der weiteren Bearbeitung durch die 
Rechtswissenschaft bedarf.13 Im Rahmen dieses Beitrags 
kann darauf nicht näher eingegangen werden. Unstreitig 
dürfte jedoch sein, daß es sich bei den hier erwähnten 
Rechtsverhältnissen zwischen Schülern und Einrichtungen 
grundsätzlich um Zivilrechtsverhältnisse (u. E. solche i. S. 
des § 50 Abs. 5 ZGB, die ohne Zustimmung des gesetzli
chen Vertreters entstehen) oder um Verwaltungsrechtsver
hältnisse handeln wird.13

Soweit die Teilnahme der Schüler an Ferienveranstal
tungen in den Städten und Gemeinden zivilrechtlich aus
gestaltet ist, ist beim Eintritt von Schäden hinsichtlich der 
Rechtsfolgen von den gleichen Grundsätzen auszugehen 
wie bei den Ferienveranstaltungen der Betriebe und ge
sellschaftlichen Organisationen.1*

Bei einer verwaltungsrechtlichen Gestaltung der 
Rechtsverhältnisse kommt dagegen das Staatshaftungsge
setz als Verantwortlichkeitsregelung zur Anwendung. Im 
übrigen besteht in jedem Fall sozialversicherungsrechtli
cher Unfallversicherungsschutz, weil es sich stets um eine 
organisierte Feriengestaltung handelt. * S.

1 In diesem Beitrag kann nur auf die organisierte Feriengestal
tung der Schüler, nicht auf die anderer Jugendlicher (Lehr
linge, Studenten) eingegangen werden.

2 Vgl. Insbesondere §§ 45 fl. des Gesetzes über die Teilnahme der 
Jugend an der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft und über Ihre allseltlge Förderung ln der DDR 
- Jugendgesetz der DDR - vom 28. Januar 1974 (GBl. I Nr. 5 
S. 45) und die AO über die weitere Entwicklung der Ferlen- 
gestaltung der Schüler und Studenten sowie der Urlaubs
gestaltung der Lehrlinge vom 1. September 1972 (GBl. n Nr. 64
S. 693).

3 Vgl. K. Gläß/L. Boden, „Versicherungsschutz der Schüler wäh
rend des Schulbesuchs und materielle Verantwortlichkeit“, 
NJ 1977, Heft 12, S. 362 fl. (363).

4 Zu den Voraussetzungen, unter denen für die Schüler Ver
sicherungsschutz für persönliches Eigentum besteht, vgl, 
K. Gläß/L. Boden, a. a. O.

5 Vgl. § 3 der L DB zur VO über die Pflichten und Rechte der 
Lehrkräfte und Erzieher — Arbeitsordnung für pädagogische 
Kräfte der Volksbildung - Fürsorge- und Aufsichtsordnung — 
vom 5. Januar 1966 (GBl. H Nr. 5 S. 19).

6 Zu den Voraussetzungen dieser Ansprüche und deren Zusam
menwirken mit den Rechtsvorschriften über die materielle 
Verantwortlichkeit vgl. K. Gläß/L. Boden, a. a. O.

7 Vgl. dazu auch Sowjetisches Arbeitsrecht, Berlin 1974, S. 18 fl.
8 Vgl. 11 der Bedingungen für die freiwillige HaftpfUChtverslche-
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